
Landtag Brandenburg Drucksache 8/2556-B
8. Wahlperiode

Beschluss
des Landtages Brandenburg

Einsetzung und Ausstattung eines Untersuchungsausschusses

zur „Untersuchung des Handelns der Landesregierung Brandenburg hinsichtlich

der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterbringung im Landkreis

Ostprignitz-Ruppin und der Wahrnehmungder Aufsicht über die Erfüllung

der Pflichtaufgabe der Flüchtlingsunterbringung durch den Landkreis

Ostprignitz-Ruppin (UA OPR)“ gemäßArtikel 72 Absatz 1

der Verfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit

& 2 Absatz 1 und $ 3 Absatz 2 des Untersuchungsausschussgesetzes

Der Landtag Brandenburg hatin seiner 30. Sitzung am 18. März 2026 zum TOP 7 folgenden
Beschluss gefasst:

„GemäßArtikel 72 der Verfassung des Landes Brandenburg wird ein Untersuchungs-
ausschuss zur ‚Untersuchung des Handelns der Landesregierung Brandenburg hin-
sichtlich der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Ostprig-
nitz-Ruppin und der Wahrnehmungder Aufsicht über die Erfüllung der Pflichtaufgabe
der Flüchtlingsunterbringung durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin (UA OPR)'ein-
gesetzt.

A. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der Untersuchungist das Handeln der Landesregierung Brandenburg im
Hinblick auf die Kostenerstattung durch das Land Brandenburg für die Unterbringung
von Personen im Sinne des § 4 des Landesaufnahmegesetzes (nachfolgend nur
‚Flüchtlinge‘) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Zeitraum ab 2014 bis zum für den
Untersuchungsausschuss maßgeblichen Stichtag (Einsetzungsdatum) und die Wahr-
nehmung der Aufsicht der Landesregierung gegenüber dem Landkreis Ostprignitz-
Ruppin, soweit es die Flüchtlingsunterbringungals Erfüllung der Pflichtaufgabe nach
Weisung im vorgenanntenZeitraum betrifft.

Der Untersuchungsgegenstand umfasst vier Themenkomplexe:

Il. die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Kostenerstattung durch das
Land Brandenburg im RahmenderPflichtaufgabe nach Weisung gemäß Landes-
aufnahmegesetz;

Il. die Wahrnehmung der Aufsicht durch die Landesregierung gegenüber dem Land-
kreis Ostprignitz-Ruppin, soweit es die Flüchtlingsunterbringungals Erfüllung der
Pflichtaufgabe nach Weisung gemäß Landesaufnahmegessetzbetrifft;

lll. die Kenntnisse der Landesregierung über wirtschaftliche Auswirkungen der Un-
terbringungspraxis und vertraglicher Gestaltungen zwischen dem Landkreis Ost-

prignitz-Ruppin mit Dritten;
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IV. die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Land Brandenburg im Zusammen-
hang mit Geschäften zum Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen im Land-
kreis Ostprignitz-Ruppin und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen durch die
Landesregierung.

Der Untersuchungsausschusssoll zu den jeweiligen Themenkomplexendennachfol-
genden Fragen nachgehen.

Kostenerstattung durch das Land Brandenburg

Der Untersuchungsausschusssoll untersuchen,

1. in welchem Umfang und in welcher Höhe das Land Brandenburg im Zeitraum ab
2014 bis zum für den Untersuchungsausschuss maßgeblichen Stichtag (Einset-
zungsdatum) Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Ostp-
rignitz-Ruppinerstattet hat;

auf welcher rechtlichen Grundlage, nach welchen Maßstäben und mit welchen

Prüfmechanismen die Kostenerstattungen durch welche Stellen des Landes
Brandenburg für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin erfolgten;

ob — und wennja, in welchen Fällen — Kosten erstattet wurden, obwohl Unter-

künfte zeitweise oder dauerhaft nicht belegt waren oder sich noch in der Bau-,
Umbau- oder Planungsphase befanden;

unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang Kosten durch das Land
Brandenburg für Wachschutz für die Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis
Ostprignitz-Ruppin erstattet wurden;

mit welchen Wachschutzfirmen der Landkreis Ostprignitz-Ruppin Verträge zu
welchen Konditionen geschlossenhat, für die das Land Brandenburg Kostener-
stattungen veranlasste;

ob dem Land Brandenburg durch langfristige Vertragsbindungen,dasheißt mehr
als drei Jahre Vertragslaufzeit, des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zum Zweck
der Flüchtlingsunterbringung, Ablösezahlungen, vorzeitige Vertragsbeendigun-
gen odersonstige Vertragsgestaltungenfinanzielle Belastungen entstandensind,

die den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit zuwi-
derliefen;

welche Kenntnisse der Landesregierung wannüberdie finanziellen Belastungen
für den Landeshaushalt durch einzelne Unterbringungsstandorte im Landkreis

Ostprignitz-Ruppin aufgrund derjeweiligen Verträge, das heißt Miet- und Pacht-
verträge, vorlagen;

wie die Landesregierung im Rahmender Kostenerstattung für den Landkreis Ost-
prignitz-Ruppin ihre Prüf-, Weisungs- und Aufsichtsbefugnisse wahrgenommen

hat;
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ob - und wennja, wann und in welcher Höhe - die Landesregierung noch weite-
ren Landkreisen oder kreisfreien Städten Kosten für die Unterbringung von

Flüchtlingen erstattet hat, welche durch Verträge mit denselben Unternehmen
bzw. Unternehmern verursacht wurden, mit denensich der Landkreis Ostprignitz-
Ruppin zu diesem Zweckvertraglich gebundenhatte (z. B. die FR23 GmbH).

Wahrnehmungder Aufsicht der Landesregierung über den Landkreis Ost-
prignitz-Ruppin

Der Untersuchungsausschusssoll untersuchen,

10.

11.

12.

13.

14.

welche Kenntnisse die Landesregierung wann über die Organisation und die
Durchführung der Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im
relevanten Zeitraum hatte;

ob — und wennja,in welchen Fällen — ein sonderaufsichtsrechtliches Einschrei-

ten der Landesregierung gegentiber dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Zeit-
raum von 2014 bis 2025 geprüft, aber verworfen wurde und aus welchen Grün-

den dies geschah;

in welchem Umfang undin welcherTiefe die Informationsgewinnungder Landes-
regierung hinsichtlich der Geschäfte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zum

Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen erfolgte;

ob Mängel bei der Wahrnehmung der Aufsicht durch die Landesregierung im Be-
reich der Pflichtaufgaben nach Weisung, und zwar in Gestalt der Verletzung der
Aufsichtspflicht, bestanden, soweit es die Flüchtlingsunterbringung durch den
Landkreis Ostprignitz-Ruppin anbelangte;

ob Mängel bei der Wahrnehmungder Aufsicht durch die Landesregierung, und
zwar in Gestalt der Verletzung der Aufsichtspflicht, den Konflikt zwischen dem
Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und dem Bürgermeister der Stadt
Rheinsberg, soweit es die Unterbringung von Flüchtlingen betraf, ermöglichten
oder begünstigten und welche Auswirkungendieser Konflikt hatte.

Wirtschaftliche Beziehungen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zu Drit-
ten

Der Untersuchungsausschusssoll untersuchen,

15. welche Kenntnisse der Landesregierung überdie wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin und privaten Dritten im Zusammen-

hang mit der Flüchtlingsunterbringung, das heißt zwischen dem Landkreis Ostp-
rignitz-Ruppin und den vonihm mit der Unterbringung beauftragten Unternehmen
und denhinter diesen stehenden Unternehmern, wann vorlagen;
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inwieweit der Landesregierung Hinweise auf im Vergleich zu anderen Unterbrin-
gungsstandorten im Land Brandenburg kostenintensive oder ungewöhnliche Ver-
tragskonstruktionen, das heißt über mehrals fünf Jahre Laufzeit geschlossene
Verträge, zum Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen bekannt waren;

welche erwogenenAlternativen es zu den gewählten Unterbringungs- und Ver-
tragsmodellen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gab (z. B. Unterbringung von
Flüchtlingen in landeseigenen Gebäudenodereine unmittelbare Anmietung vom
jeweiligen Eigentümer);

ob - und wennja, inwieweit — der Landkreis Ostprignitz-Ruppin vor Vergabeei-
nes Auftrags an einen privaten Dritten zur Erfüllung der Flüchtlingsunterbringung
als Pflichtaufgabe nach Weisung verpflichtet war, vor Vertragsschluss Rückspra-
che mit der Landesregierung zu halten oder Vergleichsangebote einzuholen, und
ob der Landkreis solchen etwaigen Verpflichtungenin den konkreten Einzelfällen
(z. B. hinsichtlich der Unterbringungsstandorte Klosterheide und Flecken Zechlin)
nachgekommenist;

ob — und wennja, in welchem finanziellen Umfang - im Hinblick auf die Unter-
bringung von Flüchtlingen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin Landesinteressenbei
der Veräußerung oder Nutzung landeseigener Grundstücke und Immobilien be-
rührt waren;

ob - und wennja, inwieweit — ein etwaiges persönliches Näheverhältnis zwischen
dem Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, und bestimmten Geschäfts-
leuten, mit deren UnternehmenderLandkreis Ostprignitz-Ruppin wiederholt Ver-
tragsbeziehungen zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung einging, die Ver-
tragsabschlüsse zwischen dem Landkreis und den von diesen Geschäftsleuten

gegründeten bzw. geführten Unternehmen begünstigt hat;

ob — und wennja, in welcher Höhe — der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf
Reinhardt, als Privatperson finanzielle Vorteile dadurch hatte, dass er für den
Landkreis zum Zweckder Flüchtlingsunterbringung wiederholt Verträge mit den-
selben Unternehmenbzw.mit denselbenhinter den jeweiligen Unternehmenste-
henden Geschäftsleuten schloss, auf deren Grundlage das Land Brandenburg
letztlich Kostenerstattete;

ob der Landesregierung bis zum für den Untersuchungsausschuss maßgebli-
chen Stichtag (Einsetzungsdatum) Fälle aus anderen Landkreisen oder kreis-
freien Städten — und wennja, welche konkret — bekannt gewordensind,die sich
mit der Vergabepraxis im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gleichen, das heißt wie-
derholte Vertragsschlüsse mit denselben Unternehmern oder Unternehmen ohne

Ausschreibung.
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IV. Umgang der Landesregierung mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen

Der Untersuchungsausschusssoll untersuchen,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

B.

wann Strafanzeigen bei welchen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften des
Landes Brandenburg im untersuchungsrelevanten Zeitraum wegen vermuteter
Straftaten im Zusammenhang mit Geschäften zum Zweck der Unterbringung von
Flüchtlingen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin eingegangensind;

in welchem Umfangdie Staatsanwaltschaft Neuruppin und die Generalstaatsan-
waltschaft des Landes Brandenburg im Zusammenhang mit Geschäften zum
Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin er-
mittelt haben, insbesondere gegen wen und wegen welcher Tatvorwürfe;

aus welchen Gründendie zuständige Staatsanwaltschaft die gegen die Beschul-
digten geführten Verfahrenletztlich ohne Erhebungeineröffentlichen Klage ein-

gestellt hat;

von wem die für die jeweils bei den Staatsanwaltschaften im Land Brandenburg
geführten Verfahren zuständigen Staatsanwälte wann welche Weisungenerhal-
ten haben;

wann, auf welche Weise und durch wen die Landesregierung Kenntnis von
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Geschäften zum
Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin er-
langt hat;

welche Maßnahmendie Landesregierung nach Kenntniserlangung der Strafan-
zeigen und derstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ergriffen oder geprüft hat;

ob durch die Landesregierung organisatorische Konsequenzen,das heißt verän-
derte Aufgabenzuweisungenfür die für die Aufsicht über den Landkreis Ostprig-
nitz-Ruppin zuständigen Stellen oder personelle Veränderungen, folgten oder
aufsichtsrechtliche Schlussfolgerungenin Gestalt von konkreten Aufsichtsmaß-
nahmen gegenüber dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin — und wennja, welche —
aufgrund der Ermittlungsverfahren gezogen wurden.

Abschlussbericht und Empfehlungen

Der Untersuchungsausschuss soll einen Abschlussbericht anfertigen und auch
Schlussfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen ziehen, insbesondere im
Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung der normativen Rahmenbedingungenfür die
Kostenerstattung durch die Landesregierung zugunsten der Landkreise und kreis-
freien Städte aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen unter Berücksichtigung der
Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit.
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C. Arbeitsweise

Zur Aufklärung des Untersuchungsgegenstandessind neben den zwingend einzube-
ziehenden Beweismitteln u. a. auch der Landrat des Landeskreises Ostprignitz-Rup-
pin, die Landesregierung, Straf- und Verfassungsrechtler, weitere Experten aus den
Bereichen Compliance, Vergabe- und Kommunalrecht sowie Bedienstete des Landes
Brandenburg zurate zu ziehen.

Alle angeforderten Akten, Gutachten und Arbeitsunterlagen sollen dem Untersu-
chungsausschuss unabhängig von ministeriellen Plattformen zur Verfügung gestellt
und nach Möglichkeit jeweils als digitalisierter Scan in Form einer PDF-Datei zentral
auf dem Netzlaufwerk im Landtagsdatennetz gespeichert werden, soweit aus Gründen
der Vertraulichkeit und Geheimhaltung nichts anderes gebotenist.

D. Zusammensetzung und Ausstattung des Untersuchungsausschusses

I. Der Untersuchungsausschussbesteht aus neun stimmberechtigten ordentlichen
und neunstellvertretenden Mitgliedern und dem Vorsitzenden.

Il. Unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen verteilen sich die
Sitze im Untersuchungsausschuss 8/1 wie folgt:

Vorsitzender ohne Stimmrecht: SPD

Stellvertretender Vorsitzender mit Stimmrecht: AfD

Und des Weiteren:

SPD 4 Mitglieder
AfD 3 Mitglieder(inkl. stellv. Vors.)
BSW ein Mitglied
CDU ein Mitglied

lll. Jede im Landtag vertretene Fraktion kann ab dem Datum des Tages des Einset-
zungsbeschlusses bis zum Ablauf des Monats, der auf den Monatfolgt, in dem
die Arbeit des Untersuchungsausschusses 8/1 endet, für jeden Kalendermonat
Mittel in Höhe von 1/12 der jeweils gültigen und vom für Finanzen zuständigen
Ministerium veröffentlichten Personaldurchschnittskostenfür eine Stelle der Wer-
tigkeit E14 in Anspruch nehmen.

Die in den vorangegangenen Monatennicht in Anspruch genommenenMittel ste-
hen nochbis zum Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres zur Verfügung. Die Mittel
sind für Zwecke bestimmt, die in unmittelbarem Zusammenhangmit der Tätigkeit
des Untersuchungsausschussesstehen (Personalausgaben und sächliche Ver-
waltungsausgaben). Ihre Verwendungist nachzuweisen.

IV. Der Ausschusswird inhaltlich und organisatorisch von der Verwaltung des Land-
tages betreut. Unabweisbar erforderliche zusätzliche Personal- und Sachmittel
könneninsbesondere
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für die vorübergehende Beschäftigung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
(bis Besoldungsgruppe A15 oder R2),

für die vorübergehende Beschäftigung eines Mitarbeiters (Besoldungs-
gruppe Ad),

für die Vergütung von Gaststenografen,

für die Beschaffung vonIT-Ausstattungen (auch für die Fraktionen),

für die Erstellung von Gutachten,

für die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, die Vergütung von
Dolmetschern sowie für deren Reisekosten,

für die Vorbereitung und die Durchführung der Ausschusssitzungen sowie

für die Erarbeitung und die Veröffentlichung des Abschlussberichtes

in Anspruch genommenwerden.“

I
Prof. Dr. Ulrike Liedtke
" Präsidentin

/


